
WERNER RÜEDI

A
ls vor drei Jahren eine
Expertengruppe die Pa-
rameter der Corporate
Governance in der

Schweiz untersuchte, stellte sie
schnell  fest, dass auf Grund des na-
tionalen und internationalen
Marktumfeldes nicht nur Er-
klärungsbedarf zum Ist-Zustand in
der Schweiz besteht, sondern auch
Handlungsbedarf im Hinblick auf
Best-Practice-Empfehlungen.

Die Gruppe reagierte und legte
mit dem Swiss Code of Best Prac-
tice for Corporate Governance ein
Grundlagenpapier auf den Tisch.
Die Schweizer Börse SWX präsen-
tierte gleichzeitig die Richtlinie be-
treffend Informationen zur Cor-
porate Governance zur grösseren
Transparenz an der Börse.

Die beiden Werke richten sich an
börsenkotierte Unternehmen der
Schweiz. Obwohl sie als Hand-
lungsanweisung verwendet werden
können, fehlen ihnen Verbindlich-
keit, Tiefgang und damit ein
eigentlicher Bezug zur Praxis. Vor
allem für KMU wäre das aber nötig.
Einzig die integrierte Transparenz-
richtlinie für börsenkotierte Unter-
nehmungen ist verpflichtend.

Marktlücke entdeckt 
In diesem Manko sah Silvan Felder,
Gründer und Inhaber der VR Ma-
nagement AG in Luzern, eine
Marktlücke: Die VR Management
AG setzt sich ausschliesslich mit
der VR-Thematik auseinander. Fel-
der: «Dabei war es zwingend, dieser
Geschäftsidee ein ganzheitliches
und professionelles System zu
Grunde zu legen.» 

In Anlehnung an Gesetze, Emp-
fehlungen sowie betriebswirt-
schaftliche Führungs- und Organi-
sationslehre erarbeitete er deshalb
ein umfassendes Instrument. Mit
diesem Modell ist Felder im Herbst
2002 bei der Schweizerischen Ver-
einigung für Qualitäts- und Mana-
gement-Systeme (SQS) in Zolli-
kofen vorstellig geworden mit dem
Vorschlag, darauf ein Label zu er-
richten.

Entstanden ist das Label Best
Board Practice. Dabei handelt es

sich, basierend auf Gesetz und
Swiss Code, um ein Regelwerk, das
einer Verbindlichkeit unterliegt.
Das heisst, wenn ein Verwaltungs-
oder Stiftungsrat dieses Label er-
werben möchte, muss er sich einem
vertieften Systemassessment unter-
werfen. Dabei stellt die SQS als Zer-
tifizierungsstelle fest, ob die An-
sprüche an eine beste Verwaltungs-
ratspraxis erfüllt sind. Zudem un-
terliegt der entsprechende Verwal-
tungsrat einer jährlichen Überprü-
fung. «Im Klartext heisst das», so
Felder, «dass das Commitment zu
einer gelebten Corporate Gover-
nance nicht mehr bloss ein Lippen-
bekenntnis ist, wie dies leider noch
bei der Mehrheit der Unterneh-
mungen der Fall ist, sondern sich
der entsprechende Verwaltungsrat
dank dieses Labels über eine ent-

sprechende Umsetzung in allen we-
sentlichen Teilen ausweisen kann –
regelmässig überprüft durch einen
unabhängigen Dritten.»

Erfahrungen im Pilot 
Die Verkehrsbetriebe Luzern AG
(VBL) haben das Label im Sommer
2003 als Erste erworben. Obwohl
die zu 100% im Besitz der Stadt Lu-
zern befindliche Unternehmung
mit Verkehrseinnahmen von über
30 Mio Fr. und über 300 Mitarbei-
tenden bereits zuvor über eine VR-
Systematik verfügte, hat das durch-
geführte Systemassessment, so Fel-
der, «einige Punkte identifiziert, bei
deren zukünftigen Implementie-
rung und Umsetzung weitere posi-
tive Einflüsse auf eine ganzheitli-
che Wahrnehmung der VR-Verant-
wortung erwartet werden dürfen».

Bei der entsprechenden Etablie-
rung dieses ganzheitlichen System-
ansatzes waren vor allem VR-Präsi-
dent Konrad Graber und der CEO
(Sekretariat) involviert. Im Weite-
ren wurden Interviews mit allen
VR-Mitgliedern geführt, um beim
Bewusstsein und der Umsetzung
eine grösstmögliche Sicherheit zu
gewinnen.

Der ganze Prozess dauerte von der
Beschlussfassung des Verwaltungs-
rates über die Begleitung der Ver-
vollständigung der VR-Funktionen
bis zur erfolgreichen Implementie-
rung der wesentlichen Bestandteile
sowie Verabschiedung der Zusatz-
massnahmen durch das Oberlei-
tungsgremium und abschliessender
Labelerteilung rund drei Monate.

Die SQS wird nun in der Folge
alljährlich einen entsprechenden
Audit vornehmen und sich verge-
wissern, dass die VR-Tätigkeit
Best-Board-Practice-konform an-
gewendet wird.
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Eine Art Führerschein
für Verwaltungsräte
BEST BOARD PRACTICE Ein Zertifizierungsverfahren will die Unternehmens-
führung und vor allem -aufsicht professionalisieren. Profitieren sollen vom
neuen Regelwerk insbesondere Klein- und Mittelbetriebe.

Nachgefragt: Roland Müller

«Es kann nicht alles delegiert werden»
Roland Müller ist
Rechtsanwalt und
Partner bei Müller
& Eckstein,
Rechtsanwälte in
Staad SG sowie
Lehrbeauftragter
der Universität 
St. Gallen.

Wie weit geht die VR-Haftung
überhaupt? In der Schweiz bei-
spielsweise werden jährlich über
300 Schadenersatzklagen gegen
Verwaltungsräte im Zusammen-
hang mit nicht geleisteten Sozial-
versicherungsbeiträgen durchge-
setzt. Kann ein VR überhaupt Ein-
blick haben bis in die feinsten Ver-
ästelungen der Geschäftstätig-
keit? So weit ein Verwaltungsrat die
Geschäftsführung gestützt auf die
Statuten und ein Organisationsre-
glement rechtmässig delegierte, haf-
tet er nur noch für die Auswahl, die
Instruktion und die Überwachung
der Geschäftsführung.

Doch können eben nicht alle Auf-
gaben delegiert werden. So haftet
der Verwaltungsrat insbesondere für
die Finanzplanung und Finanzkont-
rolle. Es ist deshalb nicht verwun-
derlich, dass die Ausgleichskassen
zuerst die in der Schweiz wohnhaf-
ten Verwaltungsräte einklagen, wenn
den Arbeitnehmern Sozialversiche-
rungsbeiträge am Lohn abgezogen
wurden, ohne diese anschliessend
weiterzuleiten. Dasselbe Risiko be-
steht auch bei Steuerforderungen.

Ist damit die Zertifizierung von
Verwaltungsräten so etwas wie ei-
ne Versicherung gegen Verantwort-
lichkeits- und Haftungsfragen?
Nein, denn eine Versicherung zahlt
den Schaden, nicht so die Zertifizie-
rungsstelle. Doch kann eine Zertifi-
zierung mithelfen, dass gar keine
Versicherung benötigt wird, weil es
zu keinem Schaden kommt. Genau
dies ist das Ziel des Labels Best
Board Practice.

Wie beurteilen Sie grundsätzlich
eine Zertifizierung? Kann so etwas
die Qualität tatsächlich heben?
Eine Zertifizierung zwingt den Ver-
waltungsrat, über viele wichtige
Punkte nachzudenken, welche im
Alltagsgeschäft oft untergehen.
Dazu gehören etwa Nachfolgepla-
nung, Organisationsstruktur, Qualität
des Reportings. Es ist für mich des-
halb absolut klar, dass die Zertifizie-
rung in jedem Falle dazu beiträgt,
die Verwaltungsratstätigkeit zu
verbessern und damit hoffentlich
auch effizienter und erfolgreicher zu
machen.

Wie haben sich Sensibilisierung
bezüglich Verantwortlichkeit und

VR-Professionalisierung in den
letzten Jahren verändert? Sie sind
ja selber Präsident respektive
Mitglied mehrerer VR-Gremien in
KMU. Ich habe das in unserer An-
waltskanzlei ganz frappant gespürt:
Während vor zehn Jahren noch jeder
unserer Anwälte gerne bereit war,
gegen ein fixes monatliches Honorar
ein zusätzliches VR-Mandat zu
übernehmen, so wird heute zuerst
einmal dankend abgelehnt.

Die Anforderungen an Verwal-
tungsräte und die damit verbundene
Arbeitslast haben enorm zugenom-
men. Während früher ein Jahres-
honorar von 3000 Fr. genügte,
um den Zeitaufwand zu decken,
würde dies heute bei operativen
Gesellschaften oftmals nur noch
einem Stundenlohn von unter 
50 Fr. entsprechen. Kein Wunder
also, wenn Akademiker heute ihren
angestammten Beruf bevorzugen.

Was müsste denn getan werden,
um ein ideales VR-Gremium zu-
sammenzustellen? Die optimale
Zusammensetzung ist nach wie vor
abhängig von der Gesellschaft
selbst. In einem Familienunterneh-
men werden die Familienaktionäre
zu Recht Vertreter im Verwaltungsrat
fordern, auch wenn bei neutraler
Betrachtung allenfalls andere Kan-
didaten bevorzugt worden wären.
Grundsätzlich gibt es aber doch ei-
nige Tipps, welche die Qualität des
Verwaltungsrates verbessern kön-
nen.

Beispielsweise? Kein zu grosses
Gremium und zur Verhinderung von
Stichentscheiden eine ungerade An-
zahl Mitglieder, fünf oder sieben. Ei-
ne möglichst vielfältige Zusammen-
setzung von der Ausbildung her, also
Branchenkenntnis, Unternehmer,
Finanzfachmann …

… wie steht es mit Juristen? Si-
cher nicht nur Juristen, denn sonst
wird der Betrieb geschlossen und
das Geld mündelsicher auf einer
Bank angelegt! Im besten Fall sind
zwei Drittel unabhängige VR-Mitglie-
der, die also weder zur Familie
gehören, noch Vertreter von anderen
massgebenden Aktionären sind und
die auch nicht in einem Arbeitsver-
hältnis zur Gesellschaft stehen oder
selbst ein massgebendes Aktienpa-
ket besitzen.

Zudem ist die periodische Aus-
und Weiterbildung für alle VR-
Mitglieder anzubieten, und schliess-
lich soll nicht nur ein Präsident,
sondern auch ein Vizepräsident be-
stimmt werden, der bei Verhinderung
oder bei Interessenkollisionen die
Führung übernehmen kann.

INTERVIEW:  WERNER RÜEDI

Zertifizierung

Globaler Bedarf
Die Marktneuheit, einen Verwal-
tungsrat mittels eines Labels in
seiner Professionalität und Ganz-
heitlichkeit zu bestätigen und aus-
zuzeichnen, fand offensichtlich
weltweites Gehör. So hat der glo-
bale Verbund von Zertifizierern 
«IQ-Net» im März 2004 in Venezu-
ela beschlossen, dass das Best-
Board-Practice-Label eine welt-
weite Ausdehnung erfahren soll.

Dabei wird darauf geachtet,
dass unter dem gemeinsamen
Auftritt aller Zertifizierer das Best-
Board-Practice-Label je nach Land
und Gesetzgebung adäquate An-
passungen an die Anforderungen
erfährt. In mittlerer Zukunft dürfte
also dieser schweizerische Ur-
sprungsgedanke weltweit eine ent-
sprechende Ausdehnung finden.
Ein starkes Interesse zeigen bisher
Länder aus Europa, Südamerika
und Asien. (rü)

Weitere Informationen unter: 
www.vrmanagement.ch

Verwaltungsrat zu werden, ist nicht mehr so einfach wie ehedem.
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